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Der neue Schweizerische Republikaner. /M

Herausgegeben von Usteri.

Donnerstag, den 7 May t801. Fünftes Quartal. Dm Floréal IX»

Gesetzgebender Rath, April.
Fortsetzung.

Beschluß der Berichte der Pctitioneucommißion.

Bürger Simon Anton Pizzotti, als Beauftragter
îer mehrsten Geineiuden des Distrikts Blonio, Canton

Bellen;, stellt dem gesetzgebenden Rath vor, daß, da die

Gemeiudskammern in diesem Distrikt „och nicht eingestzt

sind, die Mnnizipalitäte» sich die Rechte anmassen wol.
len, die Kirchcngüter zu verwalten und die Pensa, d. h.

die Bcnutznngsart des Weiöganzs in den verschiedenen

Jahrszcite» zu bestimmen; Verfügungen, welche nach
den Vorschriften der Gesetzen, den Gcmeindskamern oder
den Gemeinde» selbst zukommen sollen.

Um dieses zu verhindern, wandle er sich an die Verw.
Kammer des Cantons, welche, obschsn sie die vorgebracht
ten Gründe wichtig und entscheidend gefunden habe, nur
eine provifsrifhe Verfügung genommen, welche beyge.
legt ist), die die Verwaltung der Kirchengüter und
anderer Geschäfte wie vorhin, den Gemeint skammem
oder Gemeinde» zuerkennt.

Der Bittsteller, im Namen der obengenannten Mehr-
hcit der Gemeinden des Distrikts Blmio, wendet sich
also an Sir. B. G., damit Sie durch ein Dekret,
den Gemeindskammern diejenigen Rechte zusichern, wel.
che ihnen nur provisorisch von der Berwaltu-igskammer
bestätiget worden sind.

Die Pet. Commißion glaubt, indem eS hier um die
Vollziehung und Beobachtung der Gesetze zu thun ist,
müsse die Sache au die vollziehende Gewalt gewiesen
werden, worauf sie wirklich anträgt. Angenommen.

6. Heinrich Wunderst von Meilen C.Zürich, in
seinem und -, Hausväter von daselbst Namen, dessen

Vollmacht hinter der Vollziehung liegt, beschwerte sich
laut beyliegeuden Vorstellungen, das erstemal unterm

r?. Dec. -g»? und das zweytemal unter dem i8. Merz
<8c>i bey dem Vollj. Rath, einerseits über die dem
Gesetz vom l,;. Febr. 1799 zuwiderlaufende wlllêàhr'-k»

che und ungerechte Anordnung der G meindsanlagen ah
Seite der Muuizipalität Meilen, und anderseits über
die unförmliche und partheyische Eintreibung dieser An»

lagen. D» Exponenten verlangten gründliche Uulersu«

chung ihrer thatsächlichen Angaben, auf welche sie ihre
Beschwerden gründe» und für deren Wahrhaftigkeit sie

mit Leib und Vermögen gutzustehen sich erklären.

Beydemal ward die Klage von der Vollziehung dem

Minister des Innern zu» und auf dessen erstattete Be»
richte die Petcnten abgewiesen. Der Grund dieser uu.
vortheilhaften Berichte des Ministers bestehet, nach Sage
der Petenten darin : daß der Minister, statt sich der

von Ihnen angezeigten Mittel zu Aufdeckung der Wahr»
heft zu bedienen, Informationen von Personen und Be»
Hürden aufnahm, die thefts den Verhalt der Sache nicht
kannten, theils das Verfahren der Mumzchatttät bereits
in Schutz genommen hatten.

In der Voraussetzung, daß es eine der ersten Pßich»

ten der Gesetzgebung sey, wenigstens durch ihr Fürwort
bey der Vollziehung dafür zu sorgen, daß das von ihe
emanierte Gesetz gehandhabt werde und nicht WiUknhr»
lichkeiten der Behörden in schreyende Ungerechtigkeiten
ausarten — gehen die Petenten nun Sie B. G. mit
der bringenden Bitte an: durch Ihre Einladung den

Vollz. Rath zu bewegen, ihre der Petenren auf genau
bestimmte Angaben sich gründende Klagen auf ihre
Gefahr von der Verwaltungskammer zu Zürich aufs
schärfste untersuchen zu lassen.

Die Pet. Commißion rathet an, dieses Ansuchen der

Polizeycoinmißion zur fördersamen Berichterstattung zu
überweisen. Angenommen.

7. Jakob Büttler beschwert sich über die von der



Vcrwaltnngskammer Z" Solothurn verhängte Abstellung

seiner seil der Revolution errichtete» PiMcnschciike zu

St. Wolfgang im T»str. Ballstall. Wird an die Voll-
ziehung gewiesen.

8. Untern» 7. Ienncr lezthin beschwerten stch mch-

rere Bürger der Gemeinden Villen und Kirenzen über

die durch ein unbefugtes Gemeindmehr dekretierte

zweckwidrige Verwendung des Gemeindguls und Part»,
kularvermögens. Diese Petition ward als ein in à
Abfassung des neuen Munizipaiitälsgesttz-s eini'chlagen.

der Gegenstand der sst Koc niedergesezten Commißion,
unss'Mf Peren Anrathen der Vollziehung überwiesen.

Nachwärlö langte von den nemlichen Bürgern eine 2te

Petition ein, deren Absicht dahin gieng: stch in Be-

trcff der ihnen incompetent auferlegten Vermögenssteuer

einstweilen vor der Exekution der Gemeindserkanntniß

zu sichern — »reiche unterm 24. Febr. auf Anrathen
der Mnnizipalilätscvmmißion gleich der erster« an die

Vollziehung gewiesen ward, um nach ihrem Erachten

entweder als oberste Administrativdehörde den Fall zu

entscheiden, oder aber solchen, nach dem Verlangen
der Petenten, an den Civilrichtcr zu weisen. Die nem-

liehen Partikularen zeigen Ihnen B. G. nun in einer

dritten Petition an wie daß sie durch einen Beschluß

der Vollziehung vom 20. Febr., also vier Tage vor
Ihrer Zuweisuugserkannlntß vom 24- Febr., mit ihren

Vorstellungen und Begehren gänzlich abgewiesen worden

seyen und zwar, wie ste ans den Erwägnngsgründen

dieses Beschlusses es ersehen, auf die höchst unrichtigen

bevgeschlichemn Berichte ihrer Gegner. Diese Panik»-
' laren gcstüzt auf einen trausscribierten Artikel ihres

Landrechts, verlangen nun: daß der Anspruch des Ge-

meindmchcs ans ihr Parlikularvermögen und ihre Be-
streitung dieses Anspruchs, als ein Streit über das Dein
und Mein, an den Civilrichtcr gewiesen, und bis zu

diesem definitiven Entscheid mit Eintreibung der streitigen

Verwegenste!! inngchaltcn werden.

Um in diesem delikaten Geschäft desto sicherer zu ge-

hen, rathet die Pete Commißion an, diese Bittschrift
der Vollziehung zu commnnicceren und derselben Bericht
samt Ansicht und lezten Beschluß vom 20. Febr. mit
Beschlermigiing abzufordern. Angenommen.

9, Die Gemeinde Buchs, Distr. Werdenbcrg, C.

Lvuh glaubt daß- einige ihrer Bürger sich neulich

bey dem gesttzg. Ralh iim eine fernere Verlheiimig ihrer
Gönmndsgüler. beworben, haben— und protcstlrt wider
dieses Begehren. Da aber ksine Spur von diesem- sup-

vc.niertemBegchxen in den Protokollen zn finden ist/, jo j

wird nach dem Erniessen der Pct. Commißion die Pro.
testatton der Gemeinde Buchs einstweilen ad acla zu
legen seyn. Angenommen.

10. Ein Lercls ckes Vmußcois zu AberdUch verlangt
von der Patcntgebühr bestem zu styn. Wird abgewiestii.

it. B- Ludw. Techterinann von Frcyburg, begehrt
daß sein Geldsrag eingestellt werde. Wird abgewiesen.

(Die Fortschimg folgt.)

Voll z ie hung êr a t h.

Beschluß vom 7. Februar.
Der Vollz. Rath, unterrichtet von den Desertionen

fränkischer Soldaten in das Innere der Schweitz und
besonders von denjenigen, weiche iezihin auf der Straße
von Bern nach Sitten, bey monlinen »u»d bewaffneten
Soldaten, statt gehabt hat;

Erwägend, daß es nothwendig sey ; Maßnahmen ge,

ge» die Begünstigungen und Hülsieistiiugen zu ergreifen/
welche die Landesemwohuer dergleichen Individuen ver»

schaffen, es sey, daß ste dieselben anfnehmen, oder ihnen'

ihre Effekten abkaufen;
Nach Anhörung seines Justiz« und Polizeymimsters,

beschließt:
l. Jeder Bürger, welcher überwiesen seyn wird einen

fränkischen Soldaten zur Desertion gereizt, oder

auf jede andere Art sein Ausrnssen begünstigt zu

haben, soll den Gerichten ausgeliefert, und von den--

selben je nach Beschaffenheit der Sache gestraft

werden.

z. Alle diejenigen, welche überwiesen styn werden, von
einem fränkischen Soldaten Kleidungsstücke oder

Waffen abgenommen oder gekauft zu haben, solle»

ohne Verzug den betreffenden Gerichren angezeigt/

und von diesen nach dem Gesetze vom 9- Brachme-
bestraft werden.

Den öffentlichen Beamten ist aufgetragen genau;»
wachen, daß jeder fränkische Deserteur angehalten,-

und dem nächst befindlichen fränkischen Platzkomi
mandant ausgeliefert werde.

4. Es ist jedem Bürger unter der im obigen Men Art,
angedrohten Strafe befohlen, dem Unterstatthaltex

seines Distrikts in Zeit acht Tagen alle diejenigen

Kleidungsstücke, Waffen :c. auszuliefern, weiche

er etwan von den lezthin auf der Route von Bern'
nach Sitten ihrer Begleitung..entwichenen ftänkst

schon Soldaten empfangen vdcr gekauft haben mag:
j 5. Der Untcrstatthalter wirb diese Effekten den« uäHl»-
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